
Anmeldung

Der Teilnahmebeitrag für das 17. Fachgespräch
beträgt 130,- Euro zzgl. der gesetzlichen

Umsatzsteuer, also insgesamt 154,70 Euro. Dieser
Betrag beinhaltet den Eintritt, die

Pausenverpflegung, das Mittagessen und den
Ausklang.

Für Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie
Empfängerinnen und Empfänger von

Arbeitslosengeld II beträgt die ermäßigte
Teilnahmegebühr 65,- Euro zzgl. der gesetzl.

Umsatzsteuer, also insgesamt 77,35 Euro.

Bitte melden Sie sich bis spätestens zum
5. März 2014

unter

http://www.clearingstelle-eeg.de/
fachgespraeche/17/anmeldung

an !

Bitte beachten Sie, dass die Zahl der Teilnahmeplätze
begrenzt ist.

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine
vorläufige Teilnahmebestätigung per E-Mail.

Weitere Informationen zu Zahlungs-und Stornie-
rungsbedingungen entnehmen Sie bitte dem Onli-
neformular.

Das EEG-Rechtsverhältnis zwischen
Anlagen- und Netzbetreibern

17. Fachgespräch der Clearingstelle EEG

20. März 2014

Landesvertretung Schleswig-Holstein
In den Ministergärten 8

10117 Berlin

– Vorläufiges Programm –

http://www.clearingstelle-eeg.de/fachgespraeche/17/anmeldung
http://www.clearingstelle-eeg.de/fachgespraeche/17/anmeldung


Die Clearingstelle EEG erreichen immer wieder
Anfragen, die nicht einen energieträgerspezifischen
Vergütungstatbestand, sondern vielmehr allgemein
das Schuldverhältnis zwischen Anlagenbetreiberin-
nen bzw. -betreibern und Netzbetreibern nach dem
EEG betreffen. Diese Anfragen beziehen sich etwa
auf die Fälligkeit und Durchsetzung von Zahlungs-
und Abschlagszahlungsansprüchen, die Rückabwick-
lung ggf. rechtsgrundlos erfolgter Vergütungszah-
lungen und die Verjährung von Ansprüchen. Nicht
nur im Hintergrund steht dabei oft die Frage, wel-
che Rolle den Wirtschaftsprüfern, den Umweltgut-
achtern, der Bundesnetzagentur, den Übertragungs-
netzbetreibern und der Clearingstelle EEG im Hin-
blick auf das Rechtsverhältnis zwischen Anlagen-
und Netzbetreibern zukommt.

Das 17. Fachgespräch wird sich deshalb den prak-
tischen Fragen rund um das Schuldverhältnis nach
dem EEG sowie der Rolle der relevanten Akteure
widmen. Dabei sollen die Aufgaben der Akteure, so-
weit sie das Verhältnis zwischen Anlagen- und Netz-
betreiber betreffen, erläutert und Fragen, die sich
im Zusammenhang mit dem Schuldverhältnis in der
Praxis häufig stellen, diskutiert werden.

Das Fachgespräch wird zudem Raum geben, zu die-
sen und weiteren Fragen rund um das Rechtsver-
hältnis zwischen Anlagen- und Netzbetreibern sowie
zu den verschiedenen Akteuren miteinander ins Ge-
spräch zu kommen.

Wir laden Sie herzlich zu unserem Fachgespräch ein !

Im Namen der Clearingstelle EEG:

Dr. Sebastian Lovens
– Leiter der Clearingstelle EEG –

ab 09:15 Uhr Einlass

10:00 Uhr Eröffnung
Dr. Sebastian Lovens,
Clearingstelle EEG

10:10 Uhr Das EEG-Schuldverhältnis im System
des Zivilrechts
Prof. Dr. Tilman Cosack, Hochschule
Trier, IREK

10:55 Uhr Die Rolle der Wirtschaftsprüfer und
§ 50 EEG 2012
Markus Radtke/Gerhard Denk, Institut
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland
e. V.

11:25 Uhr Kaffeepause

11:50 Uhr Die Aufgaben der Umweltgutachter
im EEG 2012
Dr. Markus Racke, DAU – Deutsche
Akkreditierungs- und
Zulassungsgesellschaft für
Umweltgutachter GmbH

12:20 Uhr Die Überwachungsaufgaben der
Bundesnetzagentur im Hinblick auf
das Verhältnis zwischen Anlagen-
und Netzbetreibern
Jan Sötebier, Bundesnetzagentur

12:50 Uhr Diskussion

13:10 Uhr Mittagessen

14:15 Uhr Begrüßung zum Nachmittag
Clearingstelle EEG

14:20 Uhr Plausibilitätskontrollen der ÜNB im
Rahmen des Wälzungsmechanismus
am Beispiel der Tennet TSO
Christoph Schwarz, Tennet TSO
GmbH

14:50 Uhr Die Rolle der Clearingstelle EEG
Dr. Sebastian Lovens, Clearingstelle
EEG

15:20 Uhr Das EEG-Rechtsverhältnis zwischen
Anlagen- und Netzbetreibern –
praktische Fragen
Rechtsanwalt Dr. Wieland Lehnert,
Becker Büttner Held

15:50 Uhr Diskussion

16:10 Uhr Kaffeepause

16:30 Uhr Störungen im Rechtsverhältnis
zwischen Anlagen- und
Netzbetreibern
Christoph Weißenborn, BDEW
Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft e.V.

17:00 Uhr Fälligkeit von Vergütungs- und
Abschlagszahlungsansprüchen
Dr. Beatrice Brunner, Clearingstelle
EEG

17:30 Uhr Abschlussdiskussion

17:50 Uhr Resümée

anschließend
bis 20:00 Uhr Ausklang


